
 

Vorlage Nr. 2020/075 
 

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE 
 
 

Balingen, 25.02.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 10.03.2020 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 24.03.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Änderung der Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden 
Vereine in Balingen 
 
 
 
Anlagen 1 
 
  
  
 

Beschlussantrag: 
 
Die Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in Balingen werden entspre-
chend der Anlage 1 mit Wirkung zum 01.07.2020 neu gefasst.  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 
 
laufend/Jahr  max. ca. 3.000,- € 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Die A-Jugendmannschaft der JSG Balingen-Weilstetten spielt seit vielen Jahren erfolgreich in 
der Handball A-Jugend Bundesliga Staffel Süd. Nach dem derzeitigen Modus qualifizieren sich 
die vier erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel für die jährlich ausgetragene Meisterschafts-
runde (16 Mannschaften) um die deutsche Handballmeisterschaft der A-Jugendlichen. Diese 
Meisterschaftsrunde wird in zwei Staffeln zu jeweils 8 Mannschaften ausgetragen. 
 
Die jeweiligen Gegner in dieser Meisterschaftsrunde kommen aus dem gesamten Bundessge-
biet. In diesem Jahr musste die Mannschaft z.B. nach Minden, Berlin, Bremen oder Gummers-
bach reisen. Diese Reisen sind immer mit einem hohen finanziellen Aufwand für die JSG ver-
bunden. Eine Förderung im Rahmen der „Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden 
Vereine in Balingen“ ist in der aktuellen Fassung nicht möglich, da diese unter § 10 – Förderung 
des Leistungssports nur einen Fahrtkosten- und Verpflegungskostenzuschuss für Endkämpfe 
oder Endspiele einer süddeutschen oder deutschen Meisterschaft vorsieht. 
 
Um der JSG oder anderen berechtigten Vereinen zukünftig einen Zuschuss für die Teilnahme 
an derartigen Meisterschaftsrunden gewähren zu können, schlägt die Verwaltung die in der An-
lage beschriebene Änderung der Richtlinie vor. 
 
 
 
Harry Jenter  
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